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Mandanteninformation für Steuerrecht Privatvermögen 
1. Außergewöhnliche Belastungen: Aufwendungen für "Essen auf Rädern" abzugsfähig? 

Entstehen Aufwendungen für "Essen auf Rädern" nicht unmittelbar zur Heilung, sondern als 
Folgekosten einer Krankheit, sind sie nicht außergewöhnlich und zwangsläufig i. S. v. § 33 Abs. 
1 EStG. Ein Abzug als außergewöhnliche Belastungen kommt damit nicht infrage. 
Hintergrund 

Die Kläger, die beide einen Grad der Behinderung (GdB) von 100 mit Merkzeichen G aufwiesen, ha-
ben in ihrer Einkommensteuererklärung die Aufwendungen für "Essen auf Rädern" in Höhe eines Be-
trags von insgesamt 7.908 EUR als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG geltend gemacht. 
Das Finanzamt hat jedoch die Anerkennung versagt, weil das gelieferte Essen zu einem Gegenwert 
führe, der die eigenen Kosten reduziere. Mit ihrer Klage begehren die Kläger weiter die Berücksichti-
gung der geltend gemachten Aufwendungen. 

Entscheidung 

Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen. Es sei zwar zutreffend, dass der Kläger und 
seine zwischenzeitlich verstorbene Ehefrau krankheitsbedingt auf die Lieferungen von Mittagessen 
angewiesen waren. Aufwendungen seien jedoch nicht außergewöhnlich und zwangsläufig i. S. d. § 33 
Abs. 1 EStG, wenn sie nicht unmittelbar zur Heilung aufgewendet würden, sondern als Folgekosten ei-
ner Krankheit gelegentlich entstehen. 

Die Berücksichtigung derartiger mittelbarer Kosten einer Erkrankung würde zu einer nicht vertretbaren 
steuerlichen Berücksichtigung von Kosten der Lebenshaltung führen, die mit dem Sinn und Zweck des 
§ 33 EStG nicht vereinbar sei. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH zählten die Kosten für Ver-
pflegung, zu den üblichen Aufwendungen für die Lebensführung, welche nicht nach § 33 Abs. 1 EStG 
abziehbar sind. Dies gilt ebenso für krankheitsbedingt höhere Verpflegungsaufwendungen, wie sich 
auch aus der gesetzlichen Regelung des § 33 Abs. 2 Satz 3 EStG ergibt. Hiernach können Aufwen-
dungen, die durch Diätverpflegung entstehen, nicht als außergewöhnlich Belastungen berücksichtigt 
werden. Diese Regelung sei auch verfassungsgemäß. 

2. Einjähriges Work & Travel-Jahr im Ausland und anschließendes Studium: Besteht noch An-
spruch auf Kindergeld? 

Entscheidet sich ein volljähriges Kind nach einem 1-jährigen Work & Travel-Jahr ein Studium in 
Australien zu absolvieren, besteht kein Anspruch auf Kindergeld, wenn das Kind während der 
ausbildungsfreien Zeiten nicht nach Deutschland zurückkehrt. 
Hintergrund 

Ein volljähriges Kind ist für ein Work & Travel-Jahr nach Australien gereist und hat sich im Laufe die-
ses Jahres entschlossen, im Zeitraum Juli 2020 bis März 2022 in Australien ein Studium zu absolvie-
ren. Das Kind kehrte im gesamten Zeitraum aufgrund der nur kurzen Dauer der ausbildungsfreien Zei-
ten, der coronabedingten Reiserestriktionen sowie fehlender Geldmittel nicht nach Deutschland zu-
rück. Die Familienkasse verneinte deshalb das Vorliegen eines inländischen Wohnsitzes mit der Be-
gründung, dass während eines mehrjährigen Auslandsaufenthalts zum Zwecke einer Berufsausbildung 
die Beibehaltung eines Inlandswohnsitzes auch dann nicht ausreiche, wenn die elterliche Wohnung 
dem Kind weiterhin zur Verfügung stehe. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren begehrt die Klägerin 
mit ihrer Klage weiter die Gewährung von Kindergeld für ihr Kind. 

Entscheidung 

Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen. Es vertritt wie schon die Familienkasse die 
Auffassung, dass die Nichtberücksichtigung eines Kindes, das weder einen Wohnsitz noch einen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, nicht gegen Art. 6 Abs. 1 GG verstößt. Der besondere Schutz der 
staatlichen Ordnung für Ehe und Familien umschließe u. a. die Aufgabe für den Staat, Ehe und Fami-
lien nicht nur vor Beeinträchtigungen durch andere Kräfte zu bewahren, sondern auch durch geeignete 
Maßnahmen zu fördern. 



Mandanteninformation für Steuerrecht Privatvermögen 

Haufe-Index 13685721 2/4 

Aus dem Gebot der Förderung der Familie erwachsen jedoch noch keine konkreten Ansprüche auf be-
stimmte staatliche Leistungen. So lässt sich aus Art. 6 Abs. 1 GG insbesondere kein Anspruch auf 
Kindergeld für Kinder herleiten, die nicht im Inland wohnen. Das Existenzminimum dieser Kinder wird 
nur durch die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG von der Besteuerung freigestellt, die keine unbe-
schränkte Steuerpflicht des Kindes voraussetzen. 

Im vorliegenden Fall spricht das Nichtzurückkehren nach Deutschland während der ausbildungsfreien 
Zeit für eine Aufgabe des inländischen Wohnsitzes spätestens ab Studienbeginn, sodass nach § 63 
Abs. 1 Satz 6 EStG kein Kindergeldanspruch besteht 

3. Inländischer Wohnsitz als Voraussetzung für die Festsetzung von Kindergeld für Auslandsstu-
dierende 

Entschließt sich das Kind dazu, länger als 1 Jahr zu Ausbildungszwecken im außereuropäi-
schen Ausland zu bleiben, behält es seinen Inlandswohnsitz in der elterlichen Wohnung nur 
dann bei, wenn es diese im Folgenden regelmäßig mehr als die Hälfte der ausbildungsfreien 
Zeit nutzt. Hierbei ist im Regelfall auf das Ausbildungs-, Schul- oder Studienjahr abzustellen. 
Hintergrund 

Die Klägerin bezog laufend Kindergeld für ihre Tochter T, die während der Schulausbildung und der 
Absolvierung eines freiwilligen soziales Jahres im Haushalt der Klägerin wohnte. Im Jahr 01 flog T 
nach Australien und schrieb sich dort für ein Auslandsstudium zunächst für 1 Jahr ein. Im ersten Studi-
enjahr verbrachte T die vorlesungsfreie Zeit in Australien, wo die Klägerin sie besuchte. 

Im Juni 02 entschloss sich T zu einer Verlängerung ihres Auslandsstudiums. 
Bis zum Erwerb ihres Zeugnisses im Jahr 04 hielt sich T zweimal in der in Deutschland belegenen 
Wohnung der Klägerin auf. Während ihres ersten, über 60 Tage dauernden Aufenthalts war T eine 
Woche im Krankenhaus. Anschließend fanden ambulante Rehabilitationsmaßnahmen statt. Der zweite 
Aufenthalt im Inland dauerte von Dezember 03 bis zum Januar 04. 

Die Familienkasse stellte die Kindergeldzahlung für T ab August 03 ein. Zudem hob sie die Kindergeld-
festsetzung für T ab dem Jahr 01 auf und forderte das von 01 bis Juli 03 für T gezahlte Kindergeld zu-
rück. Die Familienkasse ging davon aus, dass T ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Jahr 
01 nach Australien verlegt habe. 

Die Klage hatte nur für die Monate bis einschließlich Juni 02 Erfolg. Das FG ging davon aus, dass T 
zunächst nur für 1 Jahr im Ausland studieren wollte und ihren Inlandswohnsitz auch ohne Besuche in 
Deutschland bis zu ihrem Entschluss, länger in Australien zu studieren, beibehielt. 

Entscheidung 

Der BFH hat entschieden, dass T ihren Wohnsitz bei der Klägerin im dritten Studienjahr aufgegeben 
habe, als im Dezember 03 feststand, dass sie ihre ausbildungsfreie Zeit nicht überwiegend in der elter-
lichen Wohnung verbringen würde. Der Kindergeldanspruch der Klägerin sei somit erst ab Januar 04 
entfallen. 
Nach ständiger Rechtsprechung behält ein Kind, das zu Ausbildungszwecken im Ausland unterge-
bracht ist, seinen Inlandswohnsitz in der elterlichen Wohnung (nur dann) bei, wenn dem Kind dort wei-
terhin zum dauerhaften Wohnen geeignete Räumlichkeiten jederzeit zur Verfügung stehen und er-
kennbar ist, dass das Kind die elterliche Wohnung nach wie vor auch als seine eigene betrachtet. Da-
zu muss das Kind die elterliche Wohnung mit einer gewissen Regelmäßigkeit – wenn auch in größeren 
Zeitabständen – aufsuchen. Bei der Frage, wie häufig das Kind die elterliche Wohnung aufsuchen 
muss, damit es eine Wohnung i. S. d. § 8 AO beibehält, ist zwischen einjährigen und mehrjährigen 
Auslandsaufenthalten zu Ausbildungs-, Schul- oder Studienzwecken zu unterscheiden. 
Bei bis zu einem Jahr dauernden Auslandsaufenthalten zu Ausbildungs-, Schul- oder Studienzwecken 
führt das Fehlen unterjähriger Inlandsaufenthalte des Kindes regelmäßig für sich allein noch nicht zu 
einer Aufgabe des Wohnsitzes. 

Bei einem mehrjährigen, d. h. auf mehr als einem Jahr angelegten Auslandsaufenthalt, behält ein Kind 
seinen inländischen Wohnsitz in der elterlichen Wohnung hingegen regelmäßig nur dann bei, wenn es 
sich während der ausbildungsfreien Zeiten überwiegend im Inland aufhält und die Inlandsaufenthalte 
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Rückschlüsse auf ein zwischenzeitliches Wohnen zulassen. Das ist der Fall, wenn das Kind während 
seines Inlandsaufenthalts die Wohnung nutzt; kurze Unterbrechungen – z. B. zu Besuchszwecken o-
der wegen eines Krankenhausaufenthalts – sind unschädlich. Bei mehrjährigen Auslandsaufenthalten 
nicht ausreichend sind kurze, üblicherweise durch die Eltern-Kind-Beziehung begründete Besuchsauf-
enthalte in der elterlichen Wohnung von 2 bis 3 Wochen pro Jahr. 

War ein Auslandsaufenthalt zunächst nur auf 1 Jahr angelegt, entschließt sich das Kind jedoch, den 
Auslandsaufenthalt zu verlängern, gelten die Kriterien, welche die Rechtsprechung für einen mehrjäh-
rigen Auslandsaufenthalt entwickelt hat, (erst) ab dem Zeitpunkt, in dem sich das Kind zu einer Verlän-
gerung entschließt. Das Fehlen unterjähriger Inlandsaufenthalte bis dahin hat nicht die Aufgabe des 
Wohnsitzes zur Folge. Ab dem Entschluss, länger als 1 Jahr zu Ausbildungszwecken im Ausland zu 
bleiben, behält das Kind seinen Inlandswohnsitz regelmäßig nur dann bei, wenn es sich im Folgenden 
im Ausbildungs-, Schul- oder Studienjahr regelmäßig mehr als die Hälfte der ausbildungsfreien Zeit im 
Inland aufhält und dabei – von kurzen Unterbrechungen abgesehen – die inländische Wohnung nutzt. 

Die mangelnden Heimfahrten im ersten Studienjahr sind für den Kindergeldanspruch folgenlos und bei 
der Berechnung, ob T im Anschluss daran die überwiegende ausbildungsfreie Zeit im Inland bzw. in 
der elterlichen Wohnung zugebracht hat, nicht zu berücksichtigen. 

Infolge des Entschlusses der T, das Studium in Australien zu verlängern, galten im zweiten Studienjahr 
die Kriterien für einen mehrjährigen Auslandsaufenthalt. 

Da T im zweiten Studienjahr über 60 Tage in Deutschland war und sich dabei – von kurzzeitigen Un-
terbrechungen wie dem Krankenhausaufenthalt abgesehen – in der inländischen Wohnung der Kläge-
rin aufhielt, ist davon auszugehen, dass sie auch im zweiten Studienjahr noch einen Wohnsitz i. S. d. § 
8 AO "innehatte". 
T hielt sich im dritten Studienjahr nur noch gut 2 Wochen im Haushalt der Klägerin auf. Dass T im drit-
ten Studienjahr nicht mehr als die Hälfte ihrer ausbildungsfreien Zeit in Deutschland verbringen würde, 
stand im Streitfall bereits vor ihrer Ankunft fest. Nach den genannten Grundsätzen spricht dies dafür, 
dass T ihren inländischen Wohnsitz im Dezember 03 aufgegeben hat. 

4. Mehrere kindergeldberechtigte Personen: An wen wird das Kindergeld ausgezahlt? 

Es können mehrere Personen kindergeldberechtigt sein. Ausgezahlt wird an denjenigen, der 
hierfür bestimmt wird. Das gilt auch für den Fall, dass kindergeldberechtigte Ehegatten einen 
gemeinsamen Haushalt im Ausland führen und ein Ehepartner sich über mehrere Monate hin-
weg berufsbedingt im Inland aufhält. 
Hintergrund 

Geklagt hatte eine Mutter, die mit ihren 2 Kindern in Bulgarien im Haus ihrer Schwiegermutter wohnte. 
Ihr Ehemann war in Deutschland wohnhaft und als Bauhelfer tätig. Melderechtlich war er auch in Bul-
garien am Wohnort seiner Familie registriert. 

Ende 2015 hatte der Ehemann in Deutschland die Festsetzung von Kindergeld für seine beiden Kinder 
beantragt; die Ehefrau hatte sich in dem Antrag damit einverstanden erklärt. Auf dem eingereichten 
Formular befand sich ihre Unterschrift, darunter stand: "Unterschrift des gemeinsam mit dem Antrag-
steller/ der Antragstellerin in einem Haushalt lebenden Ehepartners oder anderen Elternteils". Die Fa-
milienkasse forderte den Ehemann auf, diverse Unterlagen und Nachweise vorzulegen. Nachdem die-
se nicht beigebracht wurden, lehnte die Kasse den Kindergeldantrag mit Bescheid vom 3.2.2016 be-
standskräftig ab. 

2017 stellte schließlich die Ehefrau einen Kindergeldantrag für die Kinder. Die Familienkasse lehnte 
jedoch eine rückwirkende Gewährung für einen Zeitraum vor März 2016 ab und verwies darauf, dass 
eine rückwirkende Kindergeldfestsetzung durch die Bestandskraft des gegenüber dem Ehemann er-
gangenen Bescheids ausgeschlossen sei; der Bescheid entfalte auch eine Bindungswirkung gegen-
über der Ehefrau, da diese den Ehemann zum vorrangig Berechtigten bestimmt habe. Diese Bestim-
mung sei aufgrund eines vorhandenen gemeinsamen Haushalts nach § 64 Abs. 2 Satz 2 EStG erfolgt. 
Die Ehefrau war hingegen der Auffassung, dass der Ablehnungsbescheid aus dem Jahr 2016 nur ge-
genüber ihrem Ehemann bindend sei. 

Entscheidung 
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Das FG entschied, dass eine rückwirkende Kindergeldzahlung an die Ehefrau zu Recht abgelehnt 
worden ist, da ein solcher Anspruch durch den vorrangigen Kindergeldanspruch des Ehemanns aus-
geschlossen war. Im Kindergeldantrag des Ehemanns hatten die Eheleute aufgrund eines gemeinsa-
men Haushalts übereinstimmend den Ehemann zum Berechtigten bestimmt; ihm gegenüber war so-
dann die Kindergeldfestsetzung rechtskräftig abgelehnt worden. 

Für einen gemeinsamen Haushalt sprach für das FG zunächst die Tatsache, dass die Eheleute im 
Streitzeitraum nicht getrennt waren. Es lag zwischen ihnen unstreitig eine familiäre Bindung vor. Beide 
Partner hatten Teile der materiellen und immateriellen Fürsorge übernommen, wenn auch in unter-
schiedlichem Umfang. Unstreitig war, dass der Vater seine Frau und seine Kinder finanziell unterstützt 
hatte. Hinzu kam, dass der Vater in seiner freien Zeit seine Familie besucht hatte und während dieser 
Zeit auch die Versorgung der 2 Kinder übernommen hatte; am Familienleben hatte er zudem durch 
abendliche Videoanrufe teilgenommen. Im Ergebnis war trotz der räumlichen Distanz von einem örtlich 
gebundenen Zusammenleben auszugehen. 


